
 
Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung beschließt die außerplanmäßige Ausgabe zur 

Installation eine Lüftungsanlage im Sporthaus Lambrechtshagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   

             
[  ] Einstimmig [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 

 

Gemeindevertretung 
Lambrechtshagen 

 
Beschluss 

 
 

VO/BV/70-0955/2022 

 

Status: öffentlich 

 

Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe für die Installation einer 
Lüftungsanlage im Sporthaus Lambrechtshagen 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Schottowski, Dieter Erstellungsdatum: 21.02.2022 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

03.03.2022 Gemeindevertretung Lambrechtshagen 

 



VO/BV/70-0955/2022 

    

  Seite: 2/2 

 

Sachverhalt/Begründung: Die Anzahl der Nutzungen des Sporthauses der Gemeinde 

Lambrechtshagen steigt, ebenso die Anzahl der Personen je Nutzung. Damit einhergehend ist die Be- 
und Entlüftung des Sporthauses nicht mehr ausreichend, so dass sich das Risiko der 
Schimmelbildung und damit möglicher Schäden an der Bausubstanz signifikant erhöht. Zur 
Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas ist die Installation einer 
Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu empfehlen. Nach eingehender 
Marktrecherche ist mit Kosten i.H.v. 30.000,00 € (Planungskosten und Ausführung) zur rechnen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
 
 (X) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
 (siehe Anlage „Zustimmung zu einem außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlung“) 
 

 
 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/in 
 
 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung 
 
 

 
 

Anlagen Zustimmung zu einem außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlung 

 
 
 

 
 
Bemerkung: 

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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